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(54) Befestigungselement für Betonbauteile und Verwendungen desselben

(57) Bei einem Befestigungselement (10) zur Ein-
bettung mit einem Endabschnitt in ein Betonbauteil und
zur Aufnahme von Querkräften, wobei an dem Endab-
schnitt in Richtung der aufzunehmenden Querkräfte
ausrichtbare Teilflächen (11, 16; 12, 15) vorhanden sind,
welche bezüglich dieser Richtung eine vordere (11; 12)
und eine gegenüber dieser versetzt angeordnete hinte-
re Teilfläche (15; 16) umfassen wird die hintere Teilflä-
che erfindungsgemäss mit einer Polsterung (13; 14)
versehen. Durch die Polsterung wird verhindert, dass
die gepolsterte Teilfläche beim Betonieren unmittelbar

mit dem Beton in Kontakt kommt und starr in den Beton
eingebettet wird. Über diese Teilfläche kann eine Last
dadurch praktisch nicht in den Beton eingeleitet werden.
Bei dem erfindungsgemässen Befestigungselement
wird die Last fast ausschliesslich über die vordere Teil-
fläche auf den Beton übertragen. Da diese Teilfäche ei-
nen grösseren Abstand von der in Belastungsrichtung
liegenden Betonoberfläche aufweist, ergibt sich bezüg-
lich dieser Teilfläche ein grösserer potentieller Durch-
stanzkeil und somit eine höhere Sicherheit gegen
Durchstanzen.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Befesti-
gungselement zur Einbettung mit einem Endabschnitt
in ein Betonbauteil und zur Aufnahme von Querkräften,
wobei an dem Endabschnitt in Richtung der aufzuneh-
menden Querkräfte ausrichtbare Teilflächen vorhanden
sind, welche bezüglich dieser Richtung eine vordere
und eine gegenüber dieser versetzt angeordnete hinte-
re Teilfläche umfassen.
[0002] Die Erfindung betrifft weiter Verwendungen ei-
nes solchen Befestigungselements.

STAND DER TECHNIK

[0003] Befestigungselemente der vorgenannten Art
sind z.B. als sogenannte Doppelschubdome bekannt,
welche als Verbindungselemente zwischen zwei Bau-
teilen aus Stahlbeton eingesetzt werden, zwischen de-
nen eine gewisse Relativbewegung möglich sein muss.
Die Doppelschubdome dienen hierbei zur Aufnahme
und Übertragung der Querkräfte. Die bekannten Dop-
pelschubdome bestehen jeweils aus zwei auseinander-
liegenden runden Domen, die durch eine Kraftübertra-
gungsplatte und einen biegesteifen Verbindungssteg
miteinander verbunden sind. Während nur ein Endab-
schnitt der Doppelschubdome in einem der beiden Bau-
teile einbetoniert wird, wird der gegenüberliegende End-
abschnitt in Gleithülsen eingesteckt, die im anderen Be-
tonbauteil einbetoniert sind. Die Doppelschubdome
werden so ausgerichtet, dass die beiden Dome in Quer-
kraftrichtung versetzt hintereinander zu liegen kommen.
Bei vertikaler Querkraftrichtung bedeutet das einfach
"hochkant".
[0004] Bei Belastung der Doppelschubdome bilden
sich in den Betonbauteilen Zugspannungen aus. Diese
rühren daher, dass die Dome mit ihren in Richtung der
wirkenden Kraft ausgerichteten Teilflächen gegen das
sie umgebende Betonmaterial gedrückt werden. Bei
vertikal von oben nach unten wirkender Kraft sind dies
die jeweiligen Unterseiten der Dome. Bei plattenartigen
Bauteilen wie Decken oder Wänden, bei denen die Do-
me nur wenige Zentimeter Abstand von deren Oberflä-
chen haben, können diese Zugspannungen ein Durch-
stanzen bewirken. Beim Durchstanzen bricht ausge-
hend von einem der Dome ein im Querschnitt sich zur
Betonoberfläche hin keilförmig erweiterndes Teil aus
dem Betonkörper aus oder es entstehen zumindest Ris-
se im Beton. Das keilförmige Teil und mit ihm die Keil-
basis ist um so grösser, je grösser der Abstand des je-
weiligen Doms zur Betonoberfläche ist. Je grösser das
keilförmige Teil ist, desto mehr Kraft muss natürlich auch
zum Durchstanzen aufgewendet werden. Ab einer ge-
wissen Grösse wird im allgemeinen eine ausreichende
Sicherheit gegen Durchstanzen angenommen.
[0005] Um die volle Belastbarbeit der bekannten Dop-

pelschubdome ausnutzen zu können, ist bei plattenar-
tigen Betonbauteilen in der Domumgebung neben der
sowieso vorhandenen Bewehrung meist noch eine Zu-
lagebewehrung erforderlich, durch welche unter ande-
rem der potentielle Durchstanzkeil erweitert wird. Die
Zulagebewehrung muss jedoch in aufwändiger Weise
aus Steckbügeln, in sich geschlossenen Bügeln sowie
langen, parallel zum Plattenrand verlaufenden Betonei-
sen aufgebaut werden. Die bekannten Doppelschubdo-
me sind auch noch mit Querdomen versehen, die durch
die erwähnten Verbindungsstege durchgesteckt und
darin verschweisst sind.
[0006] Zum wärmeisolierten Anschluss von Kragplat-
ten wie z.B. von äusseren Balkonplatten an im Gebäu-
deinneren liegenden Geschossdecken, werden soge-
nannte Kragplattenanschlüsse verwendet. Auch diese
Kragplattenanschlüsse müssen Querkräfte übertragen
und sind dazu mit etwa s-förmig verlaufenden Betonei-
sen versehen.
[0007] Schliesslich sind eine Vielzahl von Ankern be-
kannt, welche zur Aufnahme von Querkräften und deren
Einleitung in ein Betonbauteil vorgesehen und ausge-
bildet sind.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0008] Die vorliegende Erfindung stellt sich die Auf-
gabe, die Belastbarkeit von Befestigungselementen der
eingangs genannten Art, darunter insbesondere der er-
wähnten Doppelschubdorne, mit einfachen Mitteln we-
sentlich zu erhöhen. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt
die Erfindung vor, die hintere Teilfläche mit einer Polste-
rung zu versehen, so wie dies im Patentanspruch 1 ge-
kennzeichnet ist.
[0009] Die der Erfindung zugrunde liegende Überle-
gung besteht darin, dass bei den gattungsgemässen
Teilen durch beide in Belastungsrichtung ausgerichtete
Teilflächen (bei den bekannten Doppelschubdomen
sind dies im erwähnten Beispielsfall die Unterseiten bei-
der Dome) in etwa gleich grosse Lasten in den Beton
übertragen werden. Da die in Belastungsrichtung hinte-
re Teilfläche wesentlich näher an der in Belastungsrich-
tung liegenden Betonoberfäche liegt, ergibt sich bezüg-
lich dieser Teilfläche ein wesentlich kleinerer potentieller
Durchstanzkeil und von daher ein wesentlich geringerer
Widerstand gegen Durchstanzen. Kommt es ausge-
hend von der hinteren Teilfläche zu einer Rissbildung
oder einem Materialausbruch wird die in diesem Bereich
vorhandene Bewehrung stärker belastet. Da es hierbei
sehr schnell zu einer Überschreitung der Fliessgrenze
der Bewehrungseisen kommen kann, kann sich die zu-
nächst nur lokale Störung sehr schnell ausbreiten und
es kann zu einem Versagen der Befestigung insgesamt
kommen.
[0010] Durch die erfindungsgemäss vorgehene Pol-
sterung der in Belastungsrichtung ausgerichteten, hin-
teren Teilfläche wird verhindert, dass diese Teilfläche
beim Betonieren unmittelbar mit dem Beton in Kontakt
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kommt und starr in den Beton eingebettet wird. Über die-
se Teilfläche kann eine Last dadurch praktisch nicht in
den Beton eingeleitet werden kann. Unter Belastung
kommt es allenfalls zu einer gewissen Kompression der
Polsterung, welche den ausgeübten Druck, wenn über-
haupt, nur weich an den Beton weitergibt. Bei dem er-
findungsgemässen Befestigungselement wird die Last
daher fast ausschliesslich über die in Beiastungsrich-
tung ausgerichtete und bezüglich dieser Richtung vor-
dere Teilfläche auf den Beton übertragen. Da diese Teil-
fäche einen grösseren Abstand von der in Belastungs-
richtung liegenden Betonoberfläche aufweist, ergibt
sich bezüglich dieser Teilfläche ein grösserer potentiel-
ler Durchstanzkeil und somit eine höhere Sicherheit ge-
gen Durchstanzen. Auf eine aufwendige Zusatzbeweh-
rung, wie sie beim Stand der Technik regelmässig erfor-
derlich ist, kann dadurch ggf. ganz verzichtet werden.
Durch eine geeignet verlegte und bemessene Zulage-
bewehrung kann der Durchstanzkeil andererseits noch
wesentlich mehr verbreitert und dadurch die Belastbar-
beit des erfindungsgemässen Befestigungselements
noch weiter erhöht werden.
[0011] Die erfindungsgemäss vorgesehene Polste-
rung kann von praktisch beliebiger Art sein, solange sie
nur dem Druck des Frischbetons beim Betonieren im
wesentlichen standhält, bei einer Belastung des Befe-
stigungselements aber ausreichend nachgiebig rea-
giert, um eine Lasteinleitung in den Beton zu unterbin-
den oder zumindest ausreichend zu reduzieren. Im Ein-
bauzustand des erfindungsgemässen Befestigungsele-
ments, d.h. wenn der das Element umgebende Beton
abgebunden hat, brauchte es an sich überhaupt keine
Polsterung. Ein gewisser Hohlraum am Ort der Polste-
rung würde an sich genügen. Von daher kann die Pol-
sterung auch aufgefasst werden als eine Art Platzhalter
zur Schaffung einer hohlraumähnlichen Struktur beim
Betonieren. Als Polsterung eignen sich inbesondere z.
B. durch Kleben aufbringbare Schichten aus einem
formstabilen Schaumstoffmaterial.
[0012] Das erfindungsgemässe Befestigungsele-
ment kann mit Vorteil z.B. als Doppelschubdom zur Ver-
bindung zweier Betonbauteile im Bereich einer Dehnfu-
ge ausgebildet sein und zusammen mit einer entspre-
chenden Gleithülse verwendet werden, wie dies ein-
gangs zum Stand der Technik beschrieben ist, wobei die
erfindungsgemässe Polsterung natürlich zusätzlich vor-
zusehen ist. Die Polsterung könnte dabei nur auf einer
Seite, d.h. nur in Bezug auf eines der beiden Betonbau-
teile sowie ggf. auch nur teilflächig eingesetzt werden.
Bevorzugt wird sie jedoch im Bereich beider Endab-
schnitte des Befestigungselements angebracht, also
sowohl im Bereich des fest einbetonierten Endab-
schnitts als auch des in der Gleithülse geführten End-
abschnitts. Eine besonders vorheilhafte Ausgestaltung
ergibt sich durch Wahl eines T-förmigen oder Doppel-T-
förmigen Querschnitts für das Befestigungselement.
[0013] Bei Verwendung einer verbreiterten Gleithülse
kann auch eine Quergleitfähgikeit für den Doppelschub-

dom realsiert werden, wobei dann allerdings die Polste-
rung im Bereich der Gleithülse auf der Gleithülse und
nicht auf dem Doppelschubdom vorzusehen ist.
[0014] Befestigungselemente nach der Erfindung
können auch mit beiden Endabschnitten fest in jeweils
ein Betonbauteil einbetoniert werden, sofern eine Rela-
tivbewegung der beiden Betonbauteile zumindest von-
einander weg oder aufeinander zu nicht zu besorgen
oder zulässig ist und ggf. lediglich eine geringe Paral-
lelverschiebung zwischen den beiden Betonbauteilen
möglich sein muss, wie dies z.B. bei den eingangs auch
schon erwähnten Kragplattenanschlüssen der Fall ist.
Die erfindungsgemässe Polsterung könnte auch hierbei
wieder beidseitig, in besonderen Fällen aber auch nur
einseitig sowie ggf. lediglich teilflächig vorgesehen wer-
den.
[0015] Nach dem Vorstehenden genügt es zur Erzie-
lung der mit der Erfindung erreichbaren Vorteile durch-
aus, nur ein Betonbauteil zu betrachten sowie die Ein-
bettung eines erfindungsgemässen Befestigungsele-
ments in diesem Betonbauteil. Was an dem aus dem
einen Betonbauteil herausstehenden Teil des Befesti-
gungselements angebracht und Ursache für die durch
das Befestigungselement aufzunehmende Querkraft
ist, spielt an sich keine Rolle. Das erfindungsgemässe
Befestigungselement kann deshalb mit weiterem Vorteil
auch als eine Art universeller Anker inbesondere zur
Aufhängung schwerer Bauteile eingesetzt werden.
[0016] Welche Fläche oder Flächen des erfindungs-
gemässen Befestigungselements zu polstern ist bzw.
sind hängt ab von der Einbausituation des Elements und
der Richtung der aufzunehmenden Querkräfte. Sofern
Querkräfte nur aus einer Richtung wirken können, kann
es ggf. genügen, Polsterungen nur selektiv und/oder
teilflächig an dem Befestigungselement und, bei beisei-
tigem Einbau, antisymmertisch bezüglich der beiden
Seiten vorzusehen. Im Sinne einer universellen Ver-
wendbarkeit und auch zur Vermeidung von Einbaufeh-
lem ist es jedoch bevorzugt, Polsterungen an allen in
Fragen kommenden Flächen des Elements und vor al-
lem auch symmetrisch bezüglich seiner beiden Seiten
bzw. Endabschnitte vorzugsehen.

KURZE ERLÄUTERUNG DER FIGUREN

[0017] Die Erfindung soll nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit der
Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines erfindungs-
gemässen Befestigungselements in einer
Ausbildung als Doppelschubdom mit zugehö-
riger Gleithülse;

Fig. 2 eine Variante der Ausführungsform von Fig. 1,
bei welcher der Doppelschubdom in einer spe-
ziellen Gleithüsle auch querverschieblich ist;

Fig. 3 in einem Längsschnitt eine Einbausituation
des Doppelschubdoms und der Gleithülse von

3 4



EP 1 477 620 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 1 im Bereich einer Dehnfuge zwischen
zwei Betonbauteilen;

Fig. 4 einen Querschnitt (A-A) durch das linke Bau-
teil von Fig. 3;

Fig. 5 eine weitere Ausführungsform eines erfin-
dungsgemässen Befestigungselements in ei-
ner Ausbildung als Kragplattenanschluss mit
Dämmstoffelement;

Fig. 6 in einem Längsschnitt eine Einbausituation
des Kragplattenanschlusses von Fig. 4 im Be-
reich zwischen einer Geschossdecke und ei-
ner Balkonplatte, wobei die Polsterung gegen-
über Fig. 5 jedoch nur selektiv und teilflächig
ausgeführt ist;

Fig. 7 in einem Längsschnitt eine dritte Ausführungs-
form eines erfindungsgemässen Befesti-
gungselements in einer Ausbildung als
Schwerlastanker, einseitig eingebettet in ein
Betonbauteil; und

Fig. 8 in einem Querschnitt eine noch weitere Aus-
führungsform eines erfindungsgemässen Be-
festigungselements in einer Ausbildung als
Vierkantstab, welcher mit oberen und unteren
Polsterungen versehen ist.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0018] In Fig. 1 ist das als Doppelschubdom ausge-
bildete Befestigungselement mit 10 und die zugehörige
Gleithülse mit 20 bezeichnet. Der Doppelschubdom 10
weist ein Doppel-T-förmiges Profil auf, welches aus
zwei C-förmigen Profilen zusammengefügt ist. Beide
Aussenflächen 11 und 12 des Profils sind jeweils voll-
flächig mit einer Polsterung 13 bzw. 14 versehen. Die
beiden C-Profile bestehen z.B. aus Edelstahl.
[0019] Die Gleithülse 20 besteht demgegenüber z.B.
aus einem Kunststoffmaterial und ist insbesondere als
Spritzgussteil hergestellt. Ihre Form ist so gewählt, dass
der Doppelschubdorn 10 mit einem seiner Endabschnit-
te in ihre Öffnung 21 einsteckbar ist.
[0020] Fig. 2 zeigt eine Fig. 1 im wesentlichen ent-
sprechende Ausführungsform, bei welcher die hier als
20'bezeichnete Gleithülse jedoch verbreitert ist, um
dem Doppelschubdom 10' zusätzlich einen gewissen
Bewegungsspielraum in Querrichtung zu ermöglichen.
Die Polsterungen 13 und 14 von Fig. 1 sind bei dieser
Ausführungsform nur ausserhalb der Gleithülse 20' auf
dem Doppelschubdom aufgebracht. Im Bereich der
Gleithülse ist der Doppelschubdorn 10' dagegen unge-
postert, wohingegen Polsterungen 23 und 24 und 24 auf
den Aussenseiten der Gleithülse aufgebracht sind.
[0021] Fig. 3 zeigt eine typische Einbausituation des
Doppelschubdomes 10 und der Gleithülse 20 in zwei
entlang einer Dehnfuge 30 aneinandergrenzenden plat-
tenförmigen Betonbauteilen 40 und 50. Der Doppel-
schubdom 10 ist mit seinem linken Endabschnitt in den
Beton des Betonbauteils 40 eingegossen und mit sei-
nem rechten Endabschnitt 16 in die Gleithülse 20 ein-

gesteckt, welche ihrerseits in den Beton des rechten Be-
tonbauteils 50 eingegossen ist. Die Länge der Gleithül-
se 20 ist so bemessen, dass der rechte Endabschnitt
des Doppelschubdorens 10 in ihr im Hinblick auf die zu
erwartenden Dehnungen oder Verengungen der Fuge
30 bei stets ausreichender Einstecktiefe längsver-
schieblich ist.
[0022] Im folgenden soll angenommen werden, dass
das Betonbauteil 40 mit einer äusseren Querkraft F1
nach oben und das Betonbauteil 50 mit einer äusseren
Querkraft F2 nach unten belastet ist, wie dies z.B. der
Fall ist, wenn das Betonbauteil 40 im dargestellten Be-
reich unterstützt und das Betonbauteil 50 zumindest mit
seinem dargestellten Ende an diesem aufgehängt ist.
Betrachtet man die in dieser Belastungssituation durch
den Doppelschubdom 10 in das jeweils andere Beton-
bauteil übertragenen und eingeleiteten Kräfte, so erge-
ben sich in beiden Betonbauteilen Flächenpressungen,
welche (zumindest in an die Dehnfuge 30 angrenzen-
den Bereichen) in Richtung der am jeweils anderen Be-
tonbauteil angreifenden äusseren Querkraft ausgerich-
tet sind und durch die in Richtung dieser Querkraft aus-
gerichten Flächen des Doppelschubdomes10 übertra-
gen werden, soweit diese Flächen durch die erwähnten
Polsterungen 13 und 14 gegenüber dem angrenzenden
Beton nicht weich abgestützt sind. So erzeugt z.B. die
am Betonbauteil 50 angreifende nach unten ausgerich-
tete Querkraft F2 in dem Betonbauteil 40 an den oberen,
ebenfalls nach unten ausgerichteten Innenflächen 15
des Doppel-T-förmigen Profils die Flächenpressungen
F2'. Wegen der Polsterung 14 können demgegenüber
an der ebenfalls nach unten ausgerichteten unteren
Aussenfläche 12 des Doppel-T-förmigen Profils des
Doppelschubträgers 10 Flächenpressungen nicht en-
stehen oder sind zumindest vemachlässigbar klein.
[0023] Im Beispiel von Fig. 3 wird in das Betonbauten
40 die am Betonbauten 50 angreifende Querkraft F2 al-
so quasi ausschliesslich in einem Bereich eingeleitet,
welcher in Richtung dieser Kraft F2 gesehen, einen re-
lativ grossen Abstand von der in dieser Richtung liegen-
den unteren Betonoberfläche 41 hat. Entsprechend er-
gibt sich ausgehendend von diesem Bereich ein verhält-
nismässig grosser Durchstanzkeil mit entsprechend ho-
her Sicherheit gegen ein tatsächliches Durchstanzen.
[0024] In Fig. 4 sind diese Verhältnisse in einem Quer-
schnitt dargestellt, wobei der von den oberen Innenflä-
chen 15 des Doppel-T-förmigen Profils 10 ausgehende
Durchstanzkeil strichliert angedeutet und mit D1 be-
zeichnet ist. Nur zum Vergleich ist, als D2 bezeichnet,
der wesentlich kleinere und wesentlich kritischere
Durchstanzkeil ebenfalls eingezeichnet, welcher sich
ohne die erfindungsgemässe Polsterung 14 ausgehend
von der unteren Profil-Aussenfläche 12 ergeben würde.
Mit einer geeigneten Zulagebewehrung nach Art von Z1
und Z2 kann der Durchstanzkeil D1 mit Vorteil noch zu-
sätzlich erweitert und damit die Lasteinleitung durch den
Doppelkopfanker 10 in den Beton noch weiter verbes-
sert werden. Ein entsprechender erweiterter Durch-
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stanzkeil ist mit D3 bezeichnet.
[0025] Nach dem Vorstehenden ist im betrachteten
Beispiel und unter den angenommenen Belastungen im
Betonbauteil 40 lediglich die Polsterung 14 auf der un-
teren Aussenfläche 12 des Doppel-T-förmigen Profils
10 im erfindungsgemässen Sinne wirksam. In Richtung
der in das Betonbauteil 40 einzuleitenden Querkraft F2
gesehen bildet die untere Aussenfläche 12 im oben de-
finierten Sinne ja auch die "hintere" der in dieser Rich-
tung ausgerichteten Teilflächen 15, 12, wohingegen die
Last übertragenden Teilflächen 15 die "vorderen" Teil-
fächen bilden.
[0026] Im Betonbauteil 50 sind unter den Bedingun-
gen von Fig. 3 die Verhältnisse genau umgekehrt. Hier
ergeben sich ausgehend von der äusseren Querkraft F1
an den unteren Innenflächen 16 des Doppel-T-förmigen
Profils nach oben gerichtete Flächenpressungen F1', so
dass die Polsterung 13 wirksam ist, welche die Ausbil-
dung entsprechender Flächenpressungen an der obe-
ren Aussenfläche 11 verhindert, welche hier die "hinte-
re" Teilfläche bildet.
[0027] Im Hinblick auf diese Unsymmetrie würde es
an sich genügen, im betrachteten Beispielsfall die Pol-
sterung 14 lediglich im Betonbauteil 40 und die Polste-
rung 13 lediglich im Betonbauteil 50 vorzusehen. Die
vollflächige Beschichtung beider Aussenflächen 11 und
12 des Doppel-T-förmigen Profils hat jedoch den Vorteil,
dass dadurch allfällige Einbaufehler durch falsche Ori-
entierung des Elements sicher vermieden werden und
ausserdem der so ausgebildete Doppelschubdom auch
in Fällen einsetzbar ist, in welchen mit einem Richtungs-
wechsel der Querkräfte zu rechnen ist oder diese ggf.
sogar gleichgerichtet sein können, wie dies z.B. bei zwei
miteinander zu verbindenden Bodenplatten der Fall sein
kann.
[0028] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemässen Befestigungselements in ei-
ner Ausbildung als Kragplattenanschluss mit Dämm-
stoffelement zur Wärmedämmung. Verwendet ist auch
hier wieder ein im wesentlichen Doppel-T-förmiges bzw.
Doppel-C-förmiges Profil 60, welches im Bereich seiner
Mitte jedoch einen im Profil lediglich rechteckigen Ab-
schnitt 67 ohne oberen und unteren T-Flansch aufweist
Das Profil ist in diesem Abschnitt 67 in Querrichtung ent-
sprechend weniger steif bzw. biegeweicher. Das
Dämmstoffelement 68 ist nur teilweise dargestellt, um
den Blick auf den beigeweichen Mittelabschnitt 61 frei-
zugeben. Tatsächlich soll es diesen Mittelabschnitt 67
jedoch ganz umschliessen und sich zu beiden Seiten
über das Profil 60 hinaus erstrecken. Es kann bei einer
Höhe zwischen 12 und 30 cm eine Gesamtlänge von
bis zu 200 cm aufweisen. Ausserdem könnte das
Dämmstoffelement 68 ausser mit dem dargestellten
Profil 60 noch mit weiteren dazu parallel angeordneten
Profilen 60 der gleichen Art versehen sein.
[0029] Fig. 6 zeigt eine typische Einbausituation eines
Kragplattenanschlusses in etwa entsprechend dem von
Fig. 5, wobei hier das plattenförmige Betonbauteil 44 z.

B. eine Geschossdecke eines Gebäudes und das Be-
tonbauteil 55 eine an dem Gebäude aussenseitig befe-
stigte vorkragende Balkonplatte ist. Das Profil 60 ist mit
seinem linken Endabschnitt in den Beton des Betonbau-
teils 44 und mit seinem rechten Endabschnitt in den Be-
ton des Betonbauteils 55 eingegossen. Das Dämmstof-
felement 68 bildet eine Wärmedämmung zwischen der
im Gebäudeinnem liegenden Geschossdecke 44 und
der der Witterung ausgesetzten äusseren Balkonplatte
55. Durch den biegeweichen Mittelabschnitt 67 des Pro-
fils 60 können Wärmedehnungen der Balkonplatte 55
gegenüber der Geschossdecke 44 aufgenommen wer-
den.
[0030] Im Unterschied zu Fig. 5 ist bei dem in Fig. 6
dargestellten Kragplattenanschluss das Profil 60 nur se-
lektiv mit einer Polsterung versehen und zwar im Be-
reich der Geschossdecke 44 mit einer Polsterung 64 nur
auf der unteren Profil-Aussenfläche 62 und im Bereich
der Balkonplatte 55 mit einer Polsterung 63 auf der obe-
ren Profil-Aussenfläche 61. Die genannten Aussenflä-
chen sind überdies nicht vollständig gepolstert sondern
teilflächig nur in einem gewissen Bereich jeweils an-
grenzend an die Dämmfuge, weil hier die grössten Flä-
chenpressungen auftreten und die Gefahr von Durch-
stanzungen und Ausbrüchen am grössten ist. Selbst-
verständlich könnte das voll gepolsterte Profil von Fig.
5 hier auch eingesetzt werden, was sogar bevorzugt ist.
[0031] Bei der in Fig. 7 direkt in einem Einbauzustand
dargestellten Ausführungsform eines erfindungsge-
mässen Befestigungselements handelt es sich um eine
Art Anker 70 von wiederum Doppel-T-förmigem Profil,
welcher mit seinem linken Endabschnitt in einem belie-
bigen Betonbauteil 80 (welches auch eine Wand sein
könnte) eingegossen ist und an dessen vorstehendem
freien rechten Endabschnitt ein beliebiges Teil z.B. auf-
gehängt werden könnte. Auch hier sind im Hinblick auf
die zu erwartenden Flächenpressungen F3' und
F3" Polsterungen 73 und 74 lediglich selektiv sowie teil-
flächig auf der oberen und unteren Profil-Aussenfläche
aufgebracht, wobei die Polsterung 74 von ihrer Wirkung
her der Polsterung 64 von Fig. 6 entspricht und durch
die Polsterung 73 der Richtungsumkehr der Lasteintra-
gung (Flächenpressungen F3") zum linken Profil-Ende
hin Rechnung getragen wird. Der Polsterung 73 ent-
sprechende Polsterungen könnten auch im Beispiel von
Fig. 6 sinnvoll noch hinzugefügt werden. Bei einer an
sich auch im Beispiel von Fig. 7 auch wieder bevorzug-
ten vollflächigen Polsterung beider Profil-Aussenflä-
chen 71 und 72 im eingebetteten Endabschnitt wären
jedenfalls Polsterungen an allen kritischen Stellen vor-
handen, wobei sie dort, wo sie nicht gebraucht werden,
auch nicht stören. Die Ausführungsform von Fig. 7 eig-
net sich insbesondere als Schwerlastanker.
[0032] Das in den vorbeschriebenen Beispielen ver-
wendete Doppel-T- oder Doppel-C-förmige Profil ist be-
vorzugt, weil es in den verschiedenen möglichen Bela-
stungssituationen die auftretenden Querkräfte optimal
aufzunehmen, zu übertragen und einzuleiten gestattet.
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Weiter bevorzugt ist, wie bereits erwähnt, eine vollflä-
chige Polsterung seiner Aussenfächen, weil dann Pol-
sterungen jedenfalls an allen kritischen Stellen vorhan-
den sind, welche anderseits dort, wo sie jeweils nicht
gebraucht werden, auch nicht stören. Das Profil ist z.B.
im Vergleich mit den eingangs erwähnten Doppelschub-
domen nach dem Stand der Technik auch einfach und
kostengünstig herstellbar, z.B. endlos in einem Extrusi-
onsvorgang. Bei Wahl eines nicht ideal extrudierbaren
Materials wie z.B. Edelstahl erweist sich die Dop-
pel-C-Form als vorteilhaft, weil die einzelnen C-Profile
aus einem Flachmaterial in die C-Form gebogen und
dann nur noch rückseitig miteinander verschweisst wer-
den brauchen.
[0033] Die Doppel-T-förmigen Profile könnten eine
Länge zwischen 20 und 80 cm, eine Höhe zwischen 6
und 50 cm und eine Breite zwischen 6 und 20 cm haben
bei einer Stärke im Bereich der T-Flansche zwischen 4
und 30 mm.
[0034] Zur Realisierung der Erfindung sind jedoch
auch andere Profile grundsätzlich geeignet. Als weitere
Beispiele können ein C-Profil angegeben werden oder
auch ein Einfach-T-Profil. Fig.8 zeigt ledilgich zur Ver-
deutlichung der möglichen Geometrievielfalt noch ein
eher extremes und weniger günstiges Beispiel, bei wel-
chem auf einem auf eines seiner Kanten gestellten
Rechteckprofil 90 jeweils Teilflächen 91 beidseitig der
oberen Kante mit einer Polsterung 93 und Teilfächen 92
beidseitig der unteren Kante mit einer Polsterung 94
versehen ist. Bei dieser Ausführungsform wären im Hin-
blick auf die angegene Querkraft F4 die "vorderen"
lastübertragenden Teilflächen im Sinne der obigen De-
finition die beiden ungepolsterten, nach unten "schau-
enden" Teilflächen 95 wohingegen die "hinteren" Teilflä-
chen die ebenfalls nach unten "schauenden" Teilfächen
92 entlang der unteren Profil-Kante sind, die mit der Pol-
sterung 94 belegt sind.

BEZEICHNUNGSLISTE

[0035]

10, 10' Doppelschubdom mit Doppel-T-förmigem
Profil

11 obere Profil-Aussenfläche
12 untere Profil-Aussenfläche
13 Polsterung auf der Profilfläche 11
14 Polsterung auf der Profilfläche 12
15 nach unten ausgerichtete Profil-Innenflä-

chen
16 nach oben ausgerichtete Profil-Aussenflä-

chen
20, 20' Gleithülse
21 Öffnung der Gleithülse
23 Polsterung
24 Poslterung
30 Dehnfuge
40 plattenförmiges Betonbauteil

41 untere Betonoberfläche des Betonbauteils
40

44 Geschossdecke
50 plattenförmiges Betonbauteil
55 Balkonplatte
60 Profil eines Kragplattenanschlusses
61 obere Profil-Aussenfläche des Profils 60
62 untere Profil-Aussenfläche des Profils 60
63 Polsterung
64 Polsterung
67 Mittelteil des Kragplattenanschlusses
68 Dämmstoffelement
70 Anker
71 Profil-Aussenfläche
72 Profil-Aussenfläche
73 Polsterung
74 Polsterung
80 Betonbauteil
90 Rechteckprofil
91 Teilflächen von 90
92 Teilflächen von 90
93 Polsterung
94 Polsterung
95 lastübertragende Teilflächen
F1 - F4 Querkräfte
F1'- F3" Flächenpressungen
D1-D3 Durchstanzkeile
Z1, Z2 Zulagebewehrung

Patentansprüche

1. Befestigungselement (10; 10'; 60; 70; 90) zur Ein-
bettung mit einem Endabschnitt in ein Betonbauteil
(40, 50; 44, 55; 80) und zur Aufnahme von Quer-
kräften (F1, F2; F3; F4), wobei an dem Endab-
schnitt in Richtung der aufzunehmenden Querkräf-
te ausrichtbare Teilflächen (11, 16, 12, 15; 61, 62;
91, 92, 95) vorhanden sind, welche bezüglich die-
ser Richtung eine vordere (15; 16; 95) und eine ge-
genüber dieser versetzt angeordnete hintere Teillä-
che (11, 12; 61, 62; 91, 92) umfassen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die hintere Teilfläche mit einer
Polsterung (13, 14; 63, 64; 73, 74; 93, 94) versehen
ist.

2. Befestigungselement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass es aus Stahl, inbesondere
aus einem nichtrostenden Stahl besteht.

3. Befestigungselement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Polsterung aus
einem dem Druck des Frischbetons im wesentli-
chen standhaltenden, gegenüber der auszuneh-
menden Querkraft jedoch nachgiebigen Material
besteht.

4. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 1
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- 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Polsterung
aus einem aufgeschäumten Material besteht.

5. Befestigungselement (60) nach einem der Ansprü-
che 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, dass es mit
seinem entgegengesetzten Endabschnitt in einem
weiteren Betonbauteil (55) zur Verbindung der bei-
den Betonbauteile (44, 55) einbettbar ist.

6. Befestigungselement (60) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass es bezüglich seiner
beiden Endabschnitte zumindest antisymmetrisch
ausgebildet ist.

7. Befestigungselement (10) nach einem der Ansprü-
che 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass es be-
züglich seiner beiden Endabschnitte symmetrisch
ausbildet ist.

8. Befestigungselement (10, 10', 60, 70) nach einem
der Ansprüche 1 - 7, dadurch gekennzeichnet,
dass es ein T-förmiges, insbesondere jedoch Dop-
pel-T-förmiges Profil besitzt.

9. Befestigungselement (10, 10', 60, 70) nach einem
der Ansprüche 1 - 8, dadurch gekennzeichnet,
dass es ein Doppel-T-förmiges Profil besitzt, wel-
ches vorzugsweise aus zwei C-förmigen Profilen
zusammengefügt ist und/oder bei welchem beide
Aussenflächen (11, 12; 6, 62) mit einer Polsterung
(13, 14; 63, 64; 73, 74) versehen sind.

10. Verwendung eines Befestigungselements (70)
nach einem der Ansprüche 1-9 als Anker (70), ins-
besondere als Schwerlastanker.

11. Verwendung eines Befestigungselements (60)
nach einem der Ansprüche 5-9 zum Anschluss ei-
ner Kragplatte (55) aus Beton an eine Betondecke
(44), wobei einer der beiden Endabschnitte des Be-
festigungselements (60) in die Betondecke (44) und
der andere Endabschnitt in die Kragplatte (55) ein-
betoniert wird.

12. Verwendung eines Befestigungselements (10, 10')
nach einem der Ansprüche 5 - 9 als Schubdom zur
Überbrückung einer Dehnfuge (30) zwischen zwei
Betonbauteilen (40, 50) , wobei einer der Endab-
schnitte des Befestigungselements in eines der Be-
tonbauteile (40) einbetoniert und der andere Ab-
schnitt in eine in dem anderen Betonbauteil (50)
einbetonierte Gleithülse (20, 20') eingesteckt wird.
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